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RS OGH 1983/5/10 9Os170/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.1983

Norm

StGB §127 A

Rechtssatz

Daß ein Fahrzeug ohne Kennzeichentafel auf einer Verkehrs6äche abgestellt ist, läßt für sich allein noch nicht den

Schluß zu, der Eigentümer habe sich seiner entledigen wollen.
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